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a 
Norddeutscher Rundfunk 

Anstalt des öffentlichen Rechts 

 

 

Auswahlkriterien für die Vergabe „Rahmenvereinbarung: Wartung 

und Instandhaltung Brandmeldeanlagen und Sprachalarmanlagen“ 

 

Der Norddeutsche Rundfunk gibt bekannt, dass über öffentliche Aufträge für die o.g. 

Beschaffung für alle Bieter nach einheitlich geltenden Auswahlkriterien je Los 

entschieden wird. 

 

Die Ausschreibung unterliegt der Vergabeverordnung (VgV). 

 

Prüfung und Wertung der Angebote 

 

In der 1. Wertungsstufe wird das Angebot hinsichtlich formaler Mängel betrachtet. 

Ausschlussgründe liegen etwa vor, wenn das Angebot vom Bieter verschuldet zu 

spät eingegangen ist, Änderungen des Angebots nicht zweifelsfrei sind oder wichtige 

Preisangaben fehlen. All diese Gründe führen zwingend zum Ausschluss des Bieters. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bewerbers finden keine Anwendung und 

führen ebenfalls zwingend zum Ausschluss des jeweiligen Angebotes, solange diese 

als Teil des Angebotes beigefügt oder wenn darin auf diese verwiesen wird. 

 

In der 2. Wertungsstufe wird die Eignung der Bieter überprüft. Dazu werden die 

geforderten Eignungsnachweise und Referenzen herangezogen. 

  

In der 3. Wertungsstufe erfolgt eine Überprüfung des Preises. Angebote mit 

offensichtlich unpassenden Preisen ( zu niedrig oder zu hoch ) können 

ausgeschlossen werden.  

 

In der 4. Wertungsstufe erfolgt unter den verbliebenen Bietern die Ermittlung des 

wirtschaftlichsten Angebotes. Für die Wertung werden die nachfolgend 

beschriebenen Kriterien herangezogen: 

 

1. Preis       zu 100 % 


